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RS OGH 1984/9/25 9Os114/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1984

Norm

StGB §50 Abs1

StGB §51 Abs1

Rechtssatz

Die Weisung, dem Gericht in periodischen Abständen ein aufrechtes Beschäftigungsverhältnis nachzuweisen, kann

auch bei einem erstmals stra6ällig gewordenen Angeklagten, welcher derzeit ohnehin einem ordentlichen Beruf

nachgeht, zweckmäßig sein. Eine solche Weisung stellt auch keinen unzumutbaren Eingri6 in die Persönlichkeitsrechte

oder in die Lebensführung der Angeklagten dar.
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